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Rechtssatz

Hat der Beschuldigte einen österreichischen Rechtsvertreter mit der Wahrung seiner Interessen im Verfahren betraut -

und ist dieses Vollmachtsverhältnis laut Aktenlage noch immer aufrecht  -, war und ist kein Anhaltspunkt dafür

gegeben, dass die Strafverfolgung des Beschuldigten unmöglich ist. Hinsichtlich des Verfallsgrundes der Unmöglichkeit

des Strafvollzuges vermag allein der Umstand, dass mit der Slowakei kein Vollstreckungsabkommen besteht, die für

den Verfallsausspruch erforderliche Annahme, dass sich der Strafvollzug als unmöglich erweist, nicht zu begründen;

dies bereits deshalb, da es bei einer Bezahlung der Geldstrafe durch den Beschuldigten - was vorweg bis zu einer

erfolglosen Zahlungsau orderung jedenfalls nicht ausgeschlossen werden kann - zu keinem Strafvollzug (Vollstreckung

der verhängten Geldstrafe) kommen muss.

Schlagworte

Verfall, Sicherheitsleistung, Ausländer, Slowake, Slowakei, Vollstreckung, Vollstreckungsabkommen, Rechtsanwalt,

Vollmachtsverhältnis, Verfallsausspruch, Zahlungsaufforderung, Strafvollzug

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Kärnten 2003/01/23 KUVS-1832/2/2002
	JUSLINE Entscheidung


